
 

Sitzungsvorlage 51/2021 

Planungsausschuss – öffentlich 

 

am 24.11.2021 in Grömbach 

 

Tagesordnungspunkt 3  –  zur Beschlussfassung 

Betreff: Teilregionalplan Erneuerbare Energien 

Hier: Beschluss der Kriterien zur Planung von Vorranggebieten für die Nutzung der 

Windenergie und für regionalbedeutsame Photovoltaikanlagen. 

 

Bezug: 13/2020 und 24/2021 

Beschlussvorschlag: 

Der Planungsausschuss nimmt die Sachdarstellung zur Kenntnis und beschließt die in der 

Anlage dargestellten Kriterien zur Planung von Vorranggebieten für die Nutzung der Wind-

energie und die Kriterien zur Planung von Vorranggebieten für regionalbedeutsame Photo-

voltaikanlagen für den Teilregionalplan Erneuerbare Energien. 

 

Sachdarstellung/Begründung: 

Am 8. Juli 2020 hat die Verbandsversammlung des Regionalverbands Nordschwarzwald be-

kräftigt, dass die Region Nordschwarzwald sich ihrer Verantwortung bewusst ist und ihren An-

teil daran leisten wird, die auf Bundes- und Landesebene gesteckten Ziele zur Treibhausgas-

minderung zu erreichen.  

Die in der Sitzung der Verbandsversammlung am 7. Juli 2021 vorgestellten Ergebnisse der 

Stromdatenerhebung haben gezeigt, dass die Region derzeit jedoch weit davon entfernt ist, 

ausreichend Strom aus Erneuerbaren Energieträgern bereitzustellen, um einen substanziellen 

Beitrag zur Umsetzung der Energiewende zu leisten (vgl. 24/2021). Lediglich 25 % der Jahres-

summe des in der Region benötigten Stroms stammt aus der Region selbst und aus erneuer-

baren Energieträgern. Bundesweit betrug der Anteil erneuerbarer Energien am Stromver-

brauch im Jahr 2019 hingegen bereits 42,1 % (Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie). 

Einhergehend mit dem Gesetz zur Änderung des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg, 

welches am 6. Oktober 2021 im Landtag beschlossen wurde, wurde die im Koalitionsvertrag 

„JETZT FÜR MORGEN“ der Landesregierung angekündigte Zielsetzung, mindestens 2 % der 

Landesfläche für Standorte für Windkraft- und Freiflächen-Photovoltaikanlagen vorzusehen, 

weiter konkretisiert: Nach § 4b Klimaschutzgesetz (KSG) sollen künftig in den Regionalplänen 

Gebiete in einer Größenordnung von mindestens 2 % der jeweiligen Regionsfläche für die Nut-

zung von Windenergie und Photovoltaik auf Freiflächen zur Erreichung des Klimaschutzziels 

für das Jahr 2040 rechtzeitig festgelegt werden.  
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Dies entspricht in der Region Nordschwarzwald bei einer Gesamtfläche von insgesamt 

233.746 ha nun mindestens 4.674 ha, die als Standorte für Windkraft- und Freiflächen-Photo-

voltaikanlagen im Teilregionalplan Erneuerbare Energien gesichert werden sollen. 

Bei der Beantwortung der Frage, was die Region leisten kann, kommt es ganz maßgeblich auf 

den Kompetenz- und Regelungsbereich der Regionalplanung an. Wesentliche Kernaufgabe der 

Regionalplanung ist es, für raumbedeutsame Nutzungen die jeweils hierfür am besten geeig-

neten Standorte zu sichern. Dem Begriff der „Sicherung“ wohnt ein Abwehranspruch gegen-

über all den konkurrierenden Nutzungen inne, die geeignet sind, den jeweiligen Standort für 

die zu sichernde Nutzung zu entwerten. 

Im vorliegenden Fall erfolgt die Sicherung von Standorten für Windkraft- und Freiflächen-Pho-

tovoltaikanlagen demzufolge über die Festlegung von Vorranggebieten und dies vor allem 

durch Gebiete für die Nutzung der Windenergie und für regionalbedeutsame Photovoltaikan-

lagen. Hierfür hat die Verbandsversammlung am 8. Juli 2020 die Aufstellung des Teilregional-

plans Erneuerbare Energien beschlossen (vgl. 13/2020). 

Am 21. Juli 2021 hat der Arbeitskreis Erneuerbare Energien (AK EE) getagt. Dabei wurden so-

wohl Grundsatzfragen als auch die weiteren Planungsschritte beraten und vorbesprochen. Der 

AK EE hat sich dafür ausgesprochen, im Teilregionalplan Erneuerbare Energien alle erneuer-

baren Energieträger zu behandeln bzw. zu allen erneuerbaren Energieträgern entsprechende 

regionalplanerische Plansätze zu formulieren. Die Flächensicherung über Vorranggebiete soll 

nach der Empfehlung des AK EE ausschließlich für Windenergie- und Freiflächen-Photovolta-

ikanlagen vorgenommen werden. Während der Wortlaut des § 11 Abs. 3 Nr. 11 i.V.m. § 11 

Abs. 7 Landesplanungsgesetz Baden-Württemberg (LplG) für die Windenergie ausschließlich 

Vorranggebiete ermöglicht, sind für Freiflächen-Photovoltaikanlagen auch Vorbehaltsgebiete 

möglich. Die Frage, ob für Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Teilregionalplan Erneuerbare 

Energien auch Vorbehaltsgebiete festgelegt werden können, wurde im AK EE ebenfalls disku-

tiert. Spätestens seit der Flächensicherungsvorgabe im KSG ist die Frage, ob auch Vorbehalts-

gebiete festgelegt werden sollten, mit Nein zu beantworten: Nur Vorranggebiete sichern 

Standorte hinreichend für die darin vorgesehenen Nutzungen, denn nur sie schließen konkur-

rierende Nutzungen darin aus. 

Für die Suche nach geeigneten Vorranggebieten für die Nutzung der Windenergie sowie nach 

geeigneten Vorranggebieten für regionalbedeutsamen Photovoltaikanlagen wurden ebenfalls 

die in der Anlage nun zu beschließenden Kriterienkataloge im Arbeitskreis Erneuerbare Ener-

gien vorberaten (siehe Anlagen).  

Nach dem Beschluss der Planungskriterien werden nun die Potenzialflächen für die Vorrang-

gebiete zur Nutzung der Windenergie und die Potenzialflächen für die Vorranggebiete für re-

gionalbedeutsame Photovoltaikanlagen ermittelt. Diese werden wiederum in einem weiteren 

Arbeitskreis Erneuerbare Energien vorgestellt. Sobald dieser die Entwürfe im Grundsatz billigt, 

kann die Strategische Umweltprüfung erfolgen. Nach Vorlage des Umweltberichts kann dann 
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der Planungsausschuss den Planentwurf beschließen und auf dieser Basis die Verfahren zur 

Anhörung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit begonnen werden 

 
Klaus Mack, MdB 

Verbandsvorsitzender 

 

 

 

 

 
Anlage: 

Anlage 1: Kriterien zur Planung von Vorranggebieten für die Nutzung der Windenergie 

Anlage 2: Kriterien zur Planung von Vorranggebieten für regionalbedeutsame Photovoltaikanlagen 
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Anlage 1 zu Teilregionalplan Erneuerbare Energien: Kriterien Windenergie 

Anlage 1: Kriterien zur Planung von Vorranggebieten für die Nutzung der 

Windenergie 
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Anlage 1 zu Teilregionalplan Erneuerbare Energien: Kriterien Windenergie 
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Anlage 1 zu Teilregionalplan Erneuerbare Energien: Kriterien Windenergie 
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Anlage 1 zu Teilregionalplan Erneuerbare Energien: Kriterien Windenergie 
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Anlage 1 zu Teilregionalplan Erneuerbare Energien: Kriterien Windenergie 
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Anlage 1 zu Teilregionalplan Erneuerbare Energien: Kriterien Windenergie 
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Anlage 2 zu Teilregionalplan Erneuerbare Energien: Kriterien Photovoltaikanlagen 

Anlage 2: Kriterien zur Planung von Vorranggebieten für regionalbedeutsame 

Photovoltaikanlagen 
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Anlage 2 zu Teilregionalplan Erneuerbare Energien: Kriterien Photovoltaikanlagen 

 

 

 
 



 

Seite 3 von 3 

Anlage 2 zu Teilregionalplan Erneuerbare Energien: Kriterien Photovoltaikanlagen 

 

 

 


